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STADT OLFEN: 13. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES  § 4 (1) BAUGB 

STADT OLFEN 13. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES – FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG NACH § 4 (1) BAUGB 03/2014 

Änderung des Planentwurfs 

Nach dem frühzeitigen Beteiligungsverfahren hat sich herausgestellt, dass die Verfügbarkeit der im Einmündungsbereich "Niekamp / Ächterheide" 

liegenden Flächen nicht gegeben ist. Dementsprechend wurde der Vorentwurf überarbeitet. Die Flurstücke Nr. 319, 320 und 504 wurden aus dem 

Änderungsbereich des Flächennutzungsplanes heraus genommen. Während das Plangebiet somit im Osten um eine Fläche von ca. 18.300 m² redu-

ziert wurde, ist es im Westen an der "Kökelsumer Straße" um ca. 15.600 m² erweitert worden. 

 

Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

1 
  

Kreis 
Coesfeld 
 
Schreiben 
vom  

21.02.2014 

1.1 Aufgabenbereich Immissionsschutz: 

"(…) 

 

 

(…)" 

Zu 1.1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Mit Änderung der Planung befindet sich das Plangebiet nicht mehr in 
unmittelbarer Nähe des Gewerbegebietes "Niekamp". Es wird kein 
Heranrücken einer empfindlichen Nutzung an die Gewerbeflächen ver-
ursacht: Im Bestand weisen sowohl das "Reine Wohngebiet - Nie-

kamp" als auch das "Allgemeine Wohngebiet – Vogelruthe / Niekamp 
II" geringere Abstände zum Gewerbegebiet auf, als das geplante 
Wohngebiet "Ächterheide". Diesbezüglich ist die vorgesehene Aktuali-
sierung der lärmtechnischen Untersuchung nicht mehr erforderlich. 

Der Hinweis zur landwirtschaftlichen Hofstelle wird zur Kenntnis ge-
nommen. Im Rahmen der nach dem frühzeitigen Beteiligungsverfah-
ren geänderten Planung wird die vorgesehene Wohnbebauung in 

nordwestliche Richtung erweitert. Zwischen den im Süden der Hofstel-
le befindlichen Stallungen und der nächstgelegenen Baugrenze ver-
bleibt nach wie vor ein Abstand von ca. 100 m. 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

1. Kreis 
Coesfeld 
 

Schreiben 
vom  
21.02.2014 
 

1.2 Aufgabenbereich Oberflächengewässer: 

"(…) 

 

(…)" 

Zu 1.2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

1.3 Untere Landschaftsbehörde: 

"(…) 

 

(…)" 

Zu 1.3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Im weiteren Verfahren werden sowohl der Umweltbericht als auch die 
artenschutzrechtliche Prüfung erarbeitet. 

1.4 Abteilung Straßenbau- und Unterhaltung: 
"(…) 

 
(…)" 

Zu 1.4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Es sind keine weiteren Zufahrten aus dem Plangebiet auf die Kreis-
straße vorgesehen. 

 

1.5 Abteilung Bauordnung / Untere Gesundheitsbehörde: 
"(…) 

 
(…)" 

Zu 1.5: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

 

 

 



13.03.2014  SEITE 3 VON 4 

STADT OLFEN: 13. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES  § 4 (1) BAUGB 

 

Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

2. IHK Nord 
Westfalen 
 
Schreiben 
vom  
14.02.2014 

2.: 

"(…) 

 

(…)" 

Zu 2: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Mit Änderung der Planung bindet der Geltungsbereich nicht mehr an 
das Gewerbegebiet "Niekamp" an. Es wird kein Heranrücken einer 
empfindlichen Nutzung an die Gewerbeflächen verursacht: Im Bestand 
weisen sowohl das "Reine Wohngebiet - Niekamp" als auch das "All-
gemeine Wohngebiet – Vogelruthe / Niekamp II" geringere Abstände 

zum Gewerbegebiet auf, als das geplante Wohngebiet "Ächterheide". 
Daher sind aus Sicht der Gewerbebetriebe keine Einschränkungen zu 
erwarten. 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

3. Stadt 
Datteln 
 
Schreiben 
vom  
06.02.2014 

3.: 

"(…) 

 

 

(…)" 

Zu 3.: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Die Situation stellt sich derzeit so dar, dass die Stadt Olfen interessier-
ten Bauherren keine "normalen" Baugrundstücke anbieten kann. Das 
Angebot ist damit denkbar gering, während die Nachfrage unverändert 
hoch ist. So haben sich bereits mehr als 90 Bewerber für das geplante 
Wohngebiet "Ächterheide" eingetragen. 

Diese Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage sollte Anlass genug 
sein, ein neues Wohngebiet auszuweisen. Die Erarbeitung eines "Bau-
lückenkatasters" mag sinnvoll sein. Bestandsaufnahmen können je-

doch keine Baugrundstücke in der gewünschten Zahl zeitnah bereit 
stellen. 

Die Planung widerspricht den Zielen und Grundsätzen der Landesent-

wicklung nicht. Im Regionalplan Münsterland ist das Gebiet Teil des 
"allgemeinen Siedlungsbereiches". Das Erschließungskonzept erlaubt 
eine bedarfsgerechte Entwicklung des Wohngebietes "Ächterheide". 
Das Plangebiet ist bereits dreiseitig von Wohnbebauung umgeben und 
stellt kein Vordringen des Siedlungsbereiches in den Landschaftsraum 
dar. Bandartige Siedlungsentwicklungen lehnt die Stadt Olfen ebenso 
ab wie die Verfestigung oder Erweiterung von Splittersiedlungen (Ziel 

6.1-4 LEP). 

Mit gleicher Intensität unterstützt die Stadt Olfen im Übrigen die Ent-
wicklung von Flächen im "Innenbereich". Aktuell geschieht dies bei-
spielsweise auf einer privaten Fläche im "Blockinnenbereich" an der 
"Nordstraße". 

 

 

 


